
Ergänzende Informationen zum Schulbetrieb in Corona-

Zeiten nach den Herbstferien  

 

(….)…Empfehlungen zu Luftaustausch und effizientem Lüften zur Reduzierung 
des Infektionsrisikos durch virushaltige Aerosole in Schulen (…) 

         Stoßlüften alle 20 Minuten,  

         Querlüften wo immer es möglich ist,  

         Lüften während der gesamten Pausendauer. 

(…) 

 

Anlässlich des aktuellen und beschleunigten Infektionsgeschehens knüpft Nordrhein-
Westfalen weitgehend wieder an die bewährten Regelungen der Zeit unmittelbar 
nach den Sommerferien an. Das bedeutet für den Schulbetrieb nach den 
Herbstferien:  

          Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände müssen alle Schülerinnen und 
Schüler eine Mund-Nase-Bedeckung tragen; dies gilt für alle Schülerinnen und 
Schüler ab der Jahrgangsstufe 5 auch wieder im Unterricht und an ihrem 
Sitzplatz.(…) 

 
 

https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/archiv-

2020/21102020-ergaenzende-informationen-zum 


